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1.  Prüfungsumfang 

Der Rechnungsprüfungsausschuss (RPA) prüft gemäß § 41 der Satzung der Studierenden-

schaft der TU Darmstadt und § 25 (2) der Geschäftsordnung des Studierendenparlamentes 

der TU Darmstadt die Rechnungslegung des AStA und seiner gewerblichen Referate. Dabei 

wurde folgendes geprüft: 

 der politische Haushalt des AStA (inklusive book’n’drive) 

 das gewerbliche Referat: AStA-Papierladen (Standorte Stadtmitte und Lichtwiese) 

 das gewerbliche Referat: Schlosskeller 

 das gewerbliche Referat: 603 qm Stoeferlehalle 

 das gewerbliche Referat: TU-Shop 

jeweils im Zeitraum vom 01.11.2009 bis 31.10.2010.  

Die Prüfung auf Wirtschaftlichkeit wurde vom Steuerbüro MerzArnoldWüpper vorgenommen. 

Der Bericht des Steuerbüros für das Jahr 2009 lag zum Zeitpunkt der Prüfung vor. Im Rah-

men der Rechnungsprüfung wurden monatsweise stichprobenartig die Vollständigkeit der 

Rechnungen und Zahlungsbelege sowie die Einhaltung der Finanzordnung bei der Mittelver-

gabe geprüft.  

Der RPA trat am 18. November 2010 zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. An dieser 

Sitzung nahmen die vom Studierendenparlament gewählten Mitglieder des RPA Ulla Hauf, 

Anne Marquardt, Jochen Philipp, Martin Zittel und Oliver Rolle teil. Als Ergebnis dieser Sit-

zung wurde der AStA-Vorstand damit beauftragt, alle Ordner der Finanzbuchführung (FiBu), 

des Schlosskellers, des 603qms, entsprechende AStA-Protokolle und Finanzprotokolle bis zur 

nächsten Sitzung am 25. November 2010 zur Verfügung zu stellen. Bei den anschließenden 

Sitzungen am 16. Dezember 2010 sowie am 15. und 16. Januar 2011 fand die Rechnungsprü-

fung statt. In der abschließenden Sitzung am 14. Februar 2011 wurde der Bericht verabschie-

det.  
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2. Einzelprüfung politischer AStA 

Vom RPA wurden stichprobenartig Belege des politischen AStA eingesehen. Dabei wurde nicht 

nur die Existenz von Ausgabebelege untersucht, sondern im Besonderen auch überprüft, ob 

die Ausgaben des AStAs auf Basis dokumentierter Beschlüsse des AStA oder des Studieren-

denparlamentes erfolgt sind. Die Arbeit des RPA wurde durch nicht vollständige AStA-

Protokolle und nicht vorhandene Protokolle der Sitzungen des Studierendenparlaments er-

schwert. Der RPA fordert das Präsidium des Studierendenparlaments auf, die Protokolle sorg-

fältig und unterschrieben abzuheften. Dadurch werden zukünftige Rechnungsprüfungsverfah-

ren erleichtert. 

Neben dem politischen AStA wurden die Unterlagen des book’n’drive überprüft, dabei wurden 

keine Unstimmigkeiten festgestellt. Allerdings schlägt der RPA vor, auch für das gewerbliche 

Referat book’n’drive ein eigenes Bankkonto einzurichten, um eine bessere Trennung von ge-

werblichen Referaten und politischem AStA zu erreichen. 

Einzelbeanstandungen: 

- März: Für die Finanzierung der Ringvorlesung in Höhe von 650 Euro liegt der Zah-

lungsanweisung kein Stupa-Protokoll bei. 

- Alexander Holike erhält am 15.3.2010 142,80 Euro für eine IT-Dienstleistung, obwohl 

er als IT-Referent des AStA angestellt ist. 

- Die Firma BFL (Kopierer) bucht am 09.04.2010 für den Zahlungszeitraum von 

01.01.10 bis 31.03.10 465,96 Euro statt 456.96 Euro ab. 

- Die Fachschaft Maschinenbau erhält am 28.06.2010 595 Euro für den Druck ihrer Zei-

tung „Pladdfeder“. Es ist kein Protokoll über die Genehmigung dieser Zahlung auf-

findbar. 

Allgemeine Bemerkungen 

Für den gesamten Prüfzeitraum hat der RPA festgestellt, dass wiederholt die Unterschriften 

zweier Vorstandsmitglieder auf Zahlungsanweisungen und Überweisungsaufträgen fehlten. 

Wenn innerhalb der Strukturen des AStA das Vier-Augen-Prinzip Anwendung findet, ist da-

rauf zu achten, dass dies auch sorgfältig getan wird. Der RPA empfiehlt dem AStA die Auf-

nahme des Vier-Augen-Prinzips in die Finanzordnung, um auch im AStA eine rechtliche 

Grundlage für die Anwendung des Prinzips zu schaffen. 
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Der RPA merkt kritisch an, dass in Einzelfällen eine Rechnung des Zahlungsempfängers vor-

liegt, jedoch ist nicht ersichtlich auf welcher Grundlage die Mittel vergeben wurden. Deshalb 

empfiehlt der RPA dem AStA zur besseren Übersichtlichkeit den Finanzantrag gemeinsam mit 

dem entsprechenden Protokoll (inkl. Begründung) und der Zahlungsanweisung abzuheften. 

Der RPA kritisiert die Tatsache, dass MitgliederInnen des AStA-Vorstands Gelder beim AStA 

beantragen und die Zahlungsanweisung selbst zusammen mit einem weiteren Vorstandsmit-

glied unterschreiben. In einem solchen Fall liegt eine Missachtung des Vier-Augen-Prinzips 

vor. Um Missbrauch auch zukünftig zu vermeiden wird der AStA-Vorstand aufgefordert, da-

rauf zu achten, dass der/die ZahlungsempfängerIn nicht mit den Personen übereinstimmt, die 

die Zahlungsanweisung unterschreiben.  

Der AStA erhält wiederholt Mahnungen für nicht fristgerecht geleistete Zahlungen. Der RPA 

fordert den AStA auf, zukünftig auf fristgerechte Zahlung zu achten und so Mahngebühren zu 

vermeiden. Weiterhin sollte der AStA prüfen, ob es die Möglichkeit gibt einen Telefonvertrag 

abzuschließen, der günstiger als das Hochschulrechenzentrum ist.  

Eine Überprüfung der Einhaltung der Haushaltsposten ist leider nicht möglich. Es ist daher 

nicht nachzuvollziehen, ob und wenn ja in welchem Maße die Haushaltstöpfe genutzt wur-

den. Aus diesem Grund empfiehlt der RPA dem AStA in Zukunft bei allen Vorgängen (Rech-

nungen/Finanzanträgen/Beschlüssen) zu vermerken, welchem Haushaltstopf sie zugehö-

ren. Weiterhin sollte für jeden Haushaltsposten ein "virtuelles Konto" angelegt werden, in dem 

alle Ausgaben und Einnahmen dieses Haushaltspostens enthalten sind. Damit soll nachvoll-

ziehbarer werden, in wie weit Mittel eines Haushaltstopfes ausgereizt wurden. 

 

3. Gewerbliches Referat: AStA-Papierladen 

Die Prüfung des gewerblichen Referates AStA-Papierladen ergab keine Unstimmigkeiten. Die 

Unterlagen waren vollständig und sorgfältig abgeheftet.  

 

 

 

4. Gewerbliches Referat: Schlosskeller 

Die Unterlagen vom Schlosskeller waren sehr gut geordnet. Die stichprobenhafte Prüfung 

ergab, dass bis auf einen Fall die Belege und Rechnungen zu allen Ausgaben vorhanden sind.  
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Einzelbeanstandungen: 

- Im Oktober wurden Herrn Hollmann und Herrn Richter Einkaufskosten erstattet, im 

Kassenbuch wurden die beiden Namen vertauscht. Die Buchungen sind aber korrekt 

vorgenommen worden. 

 Im Dezember wurde eine Honorarzahlung an Herrn Schnedler für die Band Fayvish 

(Auftritt am 20.11.09) getätigt. Weder im November noch im Dezember liegt ein 

Honorarvertrag vor. 

 Die Anschaffung einer PlayStation 2 im August ist aus den vorliegenden Unterlagen 

nicht nachvollziehbar. 

Allgemeine Bemerkungen: 

Der Getränkelieferant Rieso ist im Vergleich zu anderen Anbietern sehr teuer. Der RPA emp-

fiehlt dem Schlosskeller die Prüfung von alternativen Anbietern, um so möglicherweise Ge-

tränkekosten zu sparen. Zum Sparen von Werbekosten sollte überprüft werden, ob ein ge-

meinsamer Anbieter für die Erstellung von Flyern und Plakaten für das 603qm und den 

Schlosskeller gefunden werden kann. Positiv fällt auf, dass der Schlosskeller in den meisten 

Fällen vom Skontoabzugsrecht gebraucht macht.  

5. Gewerbliches Referat: 603qm Stoeferlehalle 

Die Prüfung des gewerblichen Referates 603qm ergab, dass die Unterlagen im 603qm weniger 

sorgfältig geführt wurden als in den anderen gewerblichen Referaten. Für einige Monate fehlt 

die Einnahmen und Ausgaben Übersicht. Der wiederholte Diebstahl von Bargeld wurde bereits 

im Studierendenparlament behandelt, der RPA wird an dieser Stelle nicht weiter auf diese 

Thematik eingehen. Der RPA weist den AStA dennoch darauf hin, das 603qm sorgfältiger als 

die anderen gewerblichen Referate zu kontrollieren und notfalls Konsequenzen einzuleiten. 

So sollte u.a. kontrolliert werden, ob die Einzahlungsbelege korrekt abgeheftet wurden. In 

den meisten der geprüften Ordner fehlten die Einzahlungsbelege, obwohl die Einzahlungen in 

den Kontoauszügen auftauchten. 

 

 

Einzelbeanstandungen: 

- Am 4.12.2009 werden zusätzlich zum normalen Cafébetrieb 125 Euro für die Bewir-

tung an der Öttinger Villa ausgegeben. Es ist nicht klar, wer dort auf Kosten des 

603qm bewirtet wurde.  
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- Für die Tage 26. und 27.12.2009 sind zusammen zwei Rechnungen für Bewirtungs-

kosten in Höhe von 25 Euro abgeheftet. Es ist nicht offensichtlich, welche zu welchem 

Tag gehört.  

- Die Umsatzrechnung für den 1.1.2010 ist falsch. Der Umsatz beträgt 1000 Euro weni-

ger als angegeben. 

- Die Gage für DJ-Performance wird bei verschiedenen Rechnungen mit 0; 7 oder19 % 

MwSt. abgerechnet. 

-  Der Mitarbeiter Heiki Eiden ist beim 603qm für den Bereich Booking angestellt. Wie-

derholt vergibt er Aufträge an sich und seine Bookingfirma.  

 

 

6. Gewerbe des AStA: TU Shop 

Die Unterlagen des TU Shop sind in großem Maße unvollständig. Der Ordner für den Monat 

Februar 2010 fehlt komplett. In einigen Ordnern sind keine Kontoauszüge bzw. keine Rech-

nungen zu den getätigten Zahlungen vorhanden. Bei der Durchsicht der Sammelüberweisun-

gen fällt auf, dass diese nicht von MitarbeiterInnen unterschrieben wurden, die Überweisung 

aber getätigt wurde. Die Überweisungen wurden in diesen Fällen blind getätigt. 
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7. Empfehlung zur Entlastung 

Zum Ende der Amtszeit des Rechnungsprüfungsausschusses (September 2011) wird eine 

Überprüfung der hier aufgeführten Kritikpunkte stattfinden. 

Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt dem Studierendenparlament gemäß §41 (2) der 

Satzung der Studierendenschaft die Entlastung des Allgemeinen Studierendenausschusses für 

das Haushaltsjahr 2009/2010.  

 

Darmstadt, 15. Februar 2010 

Der Rechnungsprüfungsausschuss des Studierendenparlamentes 

 

Für die Entlastung stimmten: 

 

 

Ulla Hauf     Anne Marquardt 

 

 

Jochen Philipp      

 

 

Gegen die Entlastung stimmten: 

 

Oliver Rolle     Martin Zittel 


